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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In den 1970er Jahren wurden mit dem Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Pfühlstraße“ 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Realisierung eines Gewerbegebietes ge-
schaffen. Seit vielen Jahren hat die Schlos-
serei Neumann GmbH hier ihren Sitz. Im da-
maligen Bebauungsplan waren Grünflächen 
als „Puffer“ zur angrenzenden Bebauung 
enthalten, ebenso waren für die westliche 
Geltungsbereichsgrenze reduzierte Schall-
pegel vorgegeben. 
Nun ist beabsichtigt, an der Grenze zur be-
nachbarten Bebauung (Wohnen) eine wei-
tere Halle und ein Lagerregal zu errichten. 
Da hier in die damals festgesetzte Grünflä-
che eingegriffen wird, gibt der bestehende 
Bebauungsplan dies nicht her. Planungs-
rechtlich rückt die gewerbliche Fläche somit 
näher an schutzbedürftige Wohnnutzung 
heran. Ein Lärmgutachten hat bestätigt, 
dass insbesondere aus den aktuellen Be-
triebsaktivitäten die Grenz- und Richtwerte 
nicht überschritten werden. Das Gutachten 
wurde um die Erweiterungswünsche er-
gänzt und kommt zu dem Ergebnis, dass 
durch entsprechenden bauliche Schutzvor-
kehrungen es auch künftig nicht zu Lärm-
beeinträchtigungen kommt. Verbunden mit 
der Ausdehnung der gewerblichen Bauflä-
che ist auch die Erhöhung des Maßes der 
baulichen Nutzung erforderlich. 
Im Zuge der Überarbeitung sollen zudem 
Leitungsschutzstreifen von nicht mehr exis-
tierenden Leitungen entfallen bzw. an die 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wer-
den.

Die zu überplanende Fläche hat eine Größe 
von ca. 2 ha. 

Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 
hat daher nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 
Abs. 1 BauGB die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet Pfühlstraße, Schlosserei Neu-
mann“ beschlossen.

Der Bebauungsplan Gewerbegebiet Pfühl-
straße - 2.Änderung“ ersetzt in seinem Gel-
tungsbereich den Bebauungsplan Gewer-
begebiet Pfühlstraße - 1. Änderung“ aus 
dem Jahr 1993.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
können der Planzeichnung des Bebauungs-
planes entnommen werden. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Mit der Erstellung des Lärmgutachtens ist 
die TÜV Rheinland Energy GmbH, Am Grau-
en Stein, 51105 Köln beauftragt. 

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000  m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 2 ha 
in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet. Zwar liegt 
der Bebauungsplan mit einer Größe von ca. 
2 ha an der Schwelle zur Vorprüfung des 
Einzelfalles. Aufgrund der getroffenen Fest-
setzungen zur GRZ bleibt der Bebauungs-
plan unter dem Schwellenwert von 
20.000 m2 versiegelter Fläche. Zudem sind 
Straßenverkehrsflächen nicht anzurechnen.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu.

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 

sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe 
ist damit nicht notwendig.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der 
Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 
stellt für das Plangebiet eine gewerbliche 
Fläche dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 
Abs. 2 ist somit erfüllt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet befindet sich am östlichen 
Rand des Siedlungskörpers von Miesau. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch die Hütschenhauser 
Straße,

• im Osten durch eine Photovoltaikanlage 
und landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen, 

• im Süden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und 

• im Westen durch die angrenzende 
Wohnbebauung mit den privaten Grün- 
und Freiflächen der Hütschenhauser 
Straße, der Pfühlstraße sowie der Straße 
Holzhauser Wald. 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt aktuell das Betriebsge-
lände der Schlosserei Neumann dar. Ledig-
lich der östliche Teil des Plangebietes stellt 

eine größere Grün- und Freifläche dar, für 
die aber durch den bestehenden Bebau-
ungsplan Baurecht für eine gewerbliche 
Nutzung existiert. 

Die südliche und östliche Umgebung des 
Plangebietes wird durch landwirtschaftlich 
genutzte Grün- und Freiflächen geprägt. Im 
Westen und Norden grenzt Wohnnutzung 
entlang der Hütschenhauser Straße, der 
Pfühlstraße und der Straße Holzhauser Wald 
an das Plangebiet an. 

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich - mit Ausnahme der Straßenverkehrs-
fläche - im Eigentum der Vorhabenträgerin.   

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet ist weitestgehend eben.

Es ist somit nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie, in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
(insbesondere Festsetzung des Baufensters) 
auswirken wird. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits über die Pfühl-
straße und die Hütschenhauser Straße / 
L356 die erschlossen. Über die Bahnhof-
straße / L358 ist das Plangebiet auch an das 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

PLANGEBIETPLANGEBIET

Orthofoto mit Geltungsbereich (rote Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: Geobasisdaten, © LVGL ONL 
32739/2022; Bearbeitung: Kernplan

Lage im Raum mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2022, dl-de/by-2-
0, www.lvermgeo.rlp.de [25.01.2022]; Bearbeitung: Kernplan

PlangebietPlangebiet

Hütschenhauser Straße / L 356

Hütschenhauser Straße / L 356

Holzhauser Wald

Holzhauser Wald

Pfühlstraße
Pfühlstraße
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überörtliche Verkehrsnetz (Autobahn A 6) 
angebunden.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die westlich des Plangebietes, in einer Ent-
fernung von ca. 500 m, befindliche Bushal-
testelle „Miesau, Kreuzung“. 

Es bedarf keinen weiteren 
Erschließungsanlagen.

Ver- und Entsorgung

Die erforderliche Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits vorhanden.  

Der Bestand entwässert im Mischsystem. 
wobei bereits heute aufgrund geringer Ka-
pazitäten im Kanal Teile des Oberflächen-
wassers in einer Zisterne auf dem Betriebs-
gelände zurückgehalten werden. 

Bei der Neuerrichtung von Gebäuden sind 
diese somit ebenfalls im Trennsystem zu 
entwässern. 

Das Schmutzwasser ist in den bestehenden 
Mischwasserkanal einzuleiten. 

Die Oberflächenwasser des Plangebietes 
sind soweit möglich auf dem Grundstück 
zurückzuhalten, zu nutzen bzw. über die be-
lebte Bodenzone zu versickern (z. B. über 
eine Zisterne). 

Lärmgutachten

„Die Firma Schlosserei Neumann GmbH be-
treibt auf ihrem Betriebsgrundstück in der 
Pfühlstraße 41 in Bruchmühlbach-Miesau 
eine Schlosserei. Es sollten die Geräuschim-
missionen durch die Betriebsvorgänge des 
bestehenden Betriebs auf die angrenzende 
schutzwürdige Bebauung ermittelt und an-
hand der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm) beurteilt werden.

Entlang der westlichen Grenze des Be-
triebsgrundstücks befinden sich Lagerflä-
chen welche künftig als Lagerregal sowie 
als Überdachung ausgebaut werden sollen.

Auf dem Betriebsgrundstück befinden sich 
drei Hallen überwiegend ähnlichen Auf-
baus, in denen u.a. auch Schweißarbeiten 
durchgeführt werden.

Auf den Freiflächen findet während den Be-
triebszeiten Gabelstaplerbetrieb statt. Die 
Hallentore sind nur für Verladetätigkeiten 
bzw. Durchfahrten geöffnet. Zur Hallenbe-
lüftung sind die Öffnungen in den Lichtbän-

dern geöffnet. Neue Ware wird mittels Lkw 
angeliefert. Die Betriebszeiten der Schlosse-
rei Neumann sind werktags zwischen 06:00 
und 16:00 Uhr. Nachtbetrieb findet nicht 
statt. In der schalltechnischen Untersu-
chung wurde daher ausschließlich der Be- 
urteilungszeitraum Tag (6:00 – 22:00 Uhr) 
untersucht.

Die Untersuchung liefert folgende Ergebnis-
se:

• Unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 
beschriebenen Geräuschemissionen 
und schalltechnischen Anforderungen 
werden an den maßgeblichen Immis-
sionsorten Beurteilungspegel durch 
die Betriebsgeräusche der der Schlos-
serei berechnet welche die zulässigen 
Immissionsrichtwerte tags von 55 
dB(A) für Allgemeine Wohngebiete so-
wie von 65 dB(A) für Gewerbegebiete 
wird einhalten.

• Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm 
wird erfüllt.

• Tieffrequente Geräusche im Sinne Zif-
fer 7.3 TA Lärm sind nicht zu erwarten.

• Der anlagenbedingte Verkehr auf öf-
fentlichen Straßen führt zu keinen un-
zulässigen Geräuschimmissionen im 
Sinne Ziffer 7.4 TA Lärm.“ 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Betrieb 
der Schlosserei Neumann GmbH in Bruchmühlbach-
Miesau,  TÜV Rheinland Energy GmbH, TÜV-Bericht 

Nr.: EuL/21257775/01, Stand Mai 2023.   

„In der Berechnung werden die Rückwände 
des Lagerregals sowie die Rückwand der 
geplanten Überdachung in Richtung Wohn-
gebäude als geschlossen berücksichtigt. Die 
Höhe der Wände im Bereich des Lageregals 
sollte mindestens 2,5m und im Bereich der 
Überdachung mindestens 3m betragen. Die 
zu den Schallquellen gelegenen Innenwän-
de sollten absorbierend ausgeführt werden, 
um bei geäuschintesiven Arbeiten in diesem 
Bereich die Immissionsrichtwerte an den 
nächstgelgenen Wohngebäuden nicht zu 
überschreiten. „

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Betrieb 
der Schlosserei Neumann GmbH in Bruchmühlbach-
Miesau,  TÜV Rheinland Energy GmbH, TÜV-Bericht 

Nr.: EuL/21257775/01, Stand Mai 2023.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-

gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes eine Prüfung des 
Baulandbedarfs, die kritische Würdigung 
sich aufdrängender Standortalternativen, 
sowie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplante 
Standort private und öffentliche Belange so 
gering wie möglich beeinträchtigt (Verträg-
lichkeit) und die Planungsziele am besten 
erreicht. 

In bestimmten Fällen, wie etwa bei der ge-
planten Erweiterung des Vorhabens, kann 
die Standortbindung jedoch so stark sein, 
dass eine Alternativenprüfung nicht sinnvoll 
wäre. Im vorliegen Fall ist ein unmittelbarer 
räumlicher Zusammenhang zur bestehen-
den Anlage erforderlich, um das städtebau-
liche Konzept zu verwirklichen. Da das ge-
plante Projekt genau an diesem Standort 
realisiert werden muss und sich folglich kei-
ne Alternativen aufdrängen, entfällt die Be-
rücksichtigung Optionen. 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht 

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz (inkl. der rechtsverbindlichen Teilfort-
schreibungen)

Zentralörtliche Funktion Grundzentrum

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Der regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV stellt die Plangebietsfläche als 
„Siedlungsfläche Gewerbe“ dar.

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm • Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp)
• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestand teile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate, Naturparks. 

• nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

• nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwal-
tung RLP (LANIS, Internet-Abruf, 12.09.2023) liegen innerhalb des Geltungsbereiches 
und in unmittelbarer Umgebung keine erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I 
FFH-RL und keine nach § 30 BNatSchG in V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschütz-
ten Biotope

• Gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, den größten Teil der Orts-
lage von Miesau und das umgebende, i.d.R. intensiv genutzte Offenland umfassen-
den Rasterzelle (Gitter-ID 3865472) folgende Arten der Roten Listen und/oder Arten 
der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. I/Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie 
registriert: Bekassine, Eisvogel, Haussperling, Rauchschwalbe, Weißstorch, Rotmilan 
und Star 

• Die Planungsfläche befindet sich innerhalb des TK 25-Blattes 6510 Glan-Münchwei-
ler; in der ARTeFAKT-Datenbank (Abruf 12.09.2023) sind über die LANIS-Artnach-
weise hinaus neben weiteren nicht in Rheinland-Pfalz brütenden Zug- und Rastvo-
gelarten folgende gem. Art 4(2) der Vogelschutzrichtlinie in Rheinland-Pfalz brüten-
den Zugvogelarten bzw. Anhang I -Arten gelistet: Rohr- und Kornweihe, Wachtel-
könig, Kranich, Wasserralle, Wendehals, Wiesenpieper, Steinschmätzer, Braunkehl-
chen, Neuntöter, Schwarz- und Grauspecht, Goldregenpfeifer, Uhu, Sumpfohreule, 
Schwarzmilan, Merlin, Wanderfalke und Wespenbussard;

• Folgende Arten der Anhänge II/IV der FFH-RL sind aufgeführt: Bachmuschel, Spani-
sche Flagge, dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling,  Großer Feuerfalter, Grüne 
Flussjungfer, Bachneunauge, Kammmolch, Knoblauch-, Kreuz- und Geburtshelfer-
kröte, Gelbbauchunke, kleiner Wasserfrosch, Schlingnatter, Zaun- und Mauereidech-
se, Haselmaus, Wildkatze, Luchs sowie diverse Fledermausarten
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Kriterium Beschreibung

Starkregen • Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die 
Oberflächenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko 
durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der 
Oberflächenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere 
Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der 
Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung 
durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher 
zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr 
Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen. 

• Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet 
das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von 
Berechnungen, die auch Gebäude und Durchlässe berücksichtigt, auf die Gefahren von 
Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. Bei den Sturzflutgefahrenkarten 
wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und -richtungen von 
oberflächlichem Wasser, das infolge von Starkregen abfließt, durch die Betrachtung 
verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen Regenhöhen und -dauern ermög-
licht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche „StarkRegenlndex“ (SRI). Das 
Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereignisse“ (SRI 7) geht von 40 
- 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was der Wahrscheinlichkeit 
eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die 
Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Einblicke: SRI 10 mit 80 - 94 mm 
Niederschlag innerhalb einer Stunde und SRI 10 mit 124 - 136 mm Niederschlag über 
vier Stunden zeigen auf, in welchen Gebieten zusätzliche Gefahren zu erwarten sind. 
Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berück-
sichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/
is/10360/
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Kriterium Beschreibung

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/
is/10360/

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da von dem Planvorhaben vereinzelte Baumbestände betroffen sind, die als Fortpflan-
zungsraum für Vögel dienen können, ist der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen 
und Tiere zu beachten, d.h. die Rodungen sind in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. 
Februar durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders geschütz-
ter Arten bzw. natürlicher Lebensräume nach 
§ 19 i.V.m. dem USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten 
zählen alle gemeinschaftsrechtlich geschützten 
Tier- und Pflanzenarten d. h. alle
streng geschützten Arten inklusive der FFH-An-
hang-IV-Arten sowie alle europäischen Vogel-
arten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Der ca. 2 ha große Geltungsbereich umfasst den Betriebsstandort eines Schlosserei-
betriebes; dieser plant eine Erweiterung innerhalb des im rechtsgültigen B-Plan als 
Grünstreifen festgesetzten westlichen Rand des Geländes, der seinerzeit mit dem Ziel 
einer optischen Abgrenzung des Gewerbebetriebes und aus Immissionsschutzgrün-
den zur westlich angrenzenden Wohnbebauung festgesetzt wurde

• Dieser Bereich ist aktuelle als Zierrasenstreifen angelegt, damit wurde das Pflanzge-
bot des Bebauungsplanes nicht korrekt umgesetzt, weder im Hinblick auf die im 
Rechtsplan dargestellte Breite (3 m vs. 8 m) noch auf die Pflanzvorgabe in Form hei-
mischer Baum- und Straucharten, es wird davon ausgegangen, dass diese Abwei-
chung Gegenstand bisheriger Genehmigungsverfahren war.   

• Der Betriebsstandort ist bis auf den genannten randlichen Grünstreifen praktisch voll-
ständig versiegelt

• Die Außenlagerung der Rohlinge und Fertigteile verdeutlicht den Bedarf an Lager-
hallen 

• Die Betriebsgebäude sind in typischer Hallenbauweise errichtet und teilweise mit 
Fassadenverblendungen versehen

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage am Rand der Ortslage von Miesau an der stark befahrenen L 356 

• Vom Betriebsstandort ausgehend und dem Umfeld daher entsprechende Lärm- und 
Stördisposition

• Betriebsstandort nahezu vollständig versiegelt 
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Kriterium Beschreibung

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• Das nahezu (bis auf eine randlichen Zierrasenstreifen) vollständig versiegelte Be-
triebsgelände erfüllt kaum die notwendigen Habtatvoraussetzungen für besonders 
oder streng geschützte Arten

• Für die bislang noch unbebauten Bereiche im Osten werden im Hinblick auf Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaute Grundstücksfläche keine An-
passungen vorgenommen.

• Die im Außenbereich gelagerten Metallrohlinge und Bauteile sind zwar Versteck-
strukturen; für die auch in den Siedlungsbereich vordringenden Reptilienarten (Mau-
ereidechse, evtl. Zauneidechse) fehlen jedoch definitiv alle weiteren Mindesthabitat-
voraussetzungen (grabbare Eiablagesubstrate, insektenreiche Saumbereiche, Über-
winterungsmöglichkeiten u.a.);  

• Am Gebäudebestand sind Gebäudebrüter und auch Fledermausquartiere hinter den 
Fassadenverblendungen nicht auszuschließen; von der geplanten Erweiterung sind 
diese jedoch nicht betroffen 

• Gehölzbestände als potenzieller Brutstandort für Gehölzbrüter fehlen bis auf die we-
nigen randlichen Zierhecken, damit können auch gehölzgebundene Fledermausquar-
tiere ausgeschlossen werden

• Weitere im Sinne des besonderen Artenschutzes n. § 44 BNatSchG planungsrelevan-
te Arten sind nicht zu erwarten 

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Möglichkeiten für Gehölzfrei-/Heckenbrüter beschränken sich auf die wenigen Zier-
hecken

• Falls aufgrund der geringen Ausdehnung und der extrem starken Störungen hier 
überhaupt Brutvögel vorkommen, dann mit Sicherheit störungstolerante und sied-
lungsholde Arten, für die in Bezug auf ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten eine 
Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt werden

• Eine Rückbau von bestehenden Gebäuden ist nicht vorgesehen; im Fall von Sanie-
rungs- oder Erweiterungsmaßnahmen sind die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände n. §§ 19 und 44 BNatSchG zu beachten, was i.d.R. eine Prüfung der Gebäude 
auf Gebäudebrüter und übertagende Fledermäuse vor Baubeginn beinhaltet

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes 

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen
• zum gegenwärtigen Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass den Flächen 

innerhalb des Geltungsbereiches eine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 
19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, da die entsprechenden Arten 
n. Art. 4 Abs. 2 oder Anh. I der VSR bzw. Anh. II der FFH-RL hier nicht vorkommen
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Kriterium Beschreibung

Flächennutzungsplan Darstellung: Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 
stellt das Plangebiet als gewerbliche Baufläche dar.  

Ausschnitt des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau; Quelle: Ausschnitt des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau; Quelle: 
Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-MiesauVerbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Bebauungsplan Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Gewerbe-
gebiet Pfühlstraße 1. Änderung“ (1993), der ebenfalls bereits ein Gewerbegebiet aus-
weist. 

Der Bebauungsplan „„Gewerbegebiet Pfühlstraße - 2. Änderung“ ersetzt in seinem Gel-
tungsbereich den Bebauungsplan Gewerbegebiet Pfühlstraße 1. Änderung“ aus dem 
Jahr 1993.  

Ausschnitt des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Pfühlstraße 1. Änderung“ (1993); Quelle: Verbandsgemeinde 
Bruchmühlbach-Miesau, Bearbeitung Kernplan GmbH)
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Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  8 
BauNVO

Gewerbegebiet (GE) GE 1, GE 2, 
GE 3, GE 4 
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist die Anpassung des vorhandenen 
Baurechts an aktuelle Planungsstandards 
und an die, gegenüber der ursprünglichen 
Planung veränderten, betrieblichen Anfor-
derungen der Schlosserei Neumann.

Die Festsetzung eines Gewerbegebietes 
entspricht dem bestehenden Bebauungs-
plan.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Gewerbegebietes an diesem 
Standort realisierungsfähig, so sind Anlagen 
für sportliche Zwecke, Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke, Tankstellen sowie Vergnügungs-
stätten nicht gewünscht. Hierfür besteht 
weder ein Erfordernis, da es sich um eine 
Anpassung von bestehendem Planungsrecht 
handelt, noch ist eine derartige Nutzung an 
diesem Standort verträglich. Der Standort 
soll dem produzierenden und verarbeiten-
dem Gewerbe dienen.

Für die ausgeschlossenen Nutzungen be-
steht an anderer Stelle im Gemeindegebiet 
ein ausreichendes Angebot.

Die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO möglichen 
Ausnahmen beschränken sich auf Wohnun-
gen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind.

Vergnügungsstätten, Läden mit Geschäfts- 
und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sex-
shops und Videotheken) und sonstige Ge-
werbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkei-
ten gewerblich ausgeübt oder angeboten 
werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Be-
triebe einschließlich Wohnungsprostitution) 
werden im Bebauungsplan zusätzlich aus-
geschlossen. Durch den Ausschluss solcher 
Vergnügungsstätten soll verhindert werden, 
dass hier ein örtlicher Schwerpunkt des Ver-

gnügens und der Prostitution entstehen 
könnte, was der Eigenart des Gebietes ent-
gegenstünde. Insbesondere die Adressbil-
dung der gewerblichen Betriebe würde 
unter einer Ansiedlung solcher Vergnü-
gungsstätten und vergnügungsstättenähn-
licher Nutzungen leiden. Die Gefahr der 
durch Vergnügungsstätten, Bordelle und 
bordellartige Nutzungen ausgelösten städ-
tebaulichen Spannungen ist mit den An-
sprüchen an eine nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung nicht vereinbar.

Darüber hinaus sind zudem Werbeanlagen, 
welche sich nicht an der Stätte der Leistung 
befinden (Fremdwerbung), innerhalb des 
Plangebietes unzulässig.

Mit dem Ausschluss von Fremdwerbeanla-
gen soll eine Häufung von Werbeanlagen 
im Plangebiet verhindert und damit Beein 
trächtigung bzw. Verunstaltung des Erschei- 
nungsbildes des Gebietes vermieden wer- 
den.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe des 
Plangebietes zur Wohnbebauung soll auf 
ein qualitätsvolles und hochwertiges Er-
scheinungsbild des Gewerbestandortes ein 
besonderes Augenmerk gelegt werden. Eine 
Häufung von Werbeanlagen wäre demnach 
störend. 

Darüber hinaus soll eine übersteigerte Viel-
falt von Werbeanlagen und eine daraus re-
sultierende Orientierungslosigkeit für Kun-
den und unbeteiligten Verkehrsteilnehmer 
iam Ortseingang verhindert werden. 

Fremdwerbeanlagen fügen sich zudem 
nicht wie Eigenwerbung ein und haben 
auch keinen Mehrwert sowohl für das Ge-
werbegebiet selbst als auch für die 
Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, da 
sie weder den ortsansässigen Betrieben die-
nen, noch für deren Fortbestand erheblich 
sind.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen exakt ge-
regelt und so auf eine absolute Maximale 
begrenzt.

Die festgesetzte Höhe ist aus der bestehen-
den Bebauung abgeleitet. Einer unverhält-
nismäßigen Höhenentwicklung wird durch 
die Begrenzung vorgebeugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen ist analog § 18 BauNVO eine ein-
deutige Bezugshöhe erforderlich, um die 
Höhe der baulichen Anlagen exakt bestim-
men zu können. Die Bezugshöhe ist der 
Festsetzung zu entnehmen.

Die Festsetzung, dass die zulässige Gebäu-
deoberkante durch technische Aufbauten 
überschritten werden darf, dient der Ge-
währleistung des ordnungsgemäßen Be-
triebs der baulichen Anlagen.

Eine Überschreitungsbefugnis der zulässi-
gen Gebäudeoberkante für Photovoltaik-
module / Solarmodule inkl. der zum Betrieb 
erforderlichen Anlagen und Bauteile ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie zugunsten einer nach-
haltigen Entwicklung des Plangebietes.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden).

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng am vorhandenen Bestand.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,8 ent- 
spricht gemäß § 17 BauNVO dem Orientie- 
rungswert für Gewerbegebiete 

Eine geringere Grundflächenzahl in GE1- 
GE4 würde zu einer wesentlichen Erschwe-
rung der zweckentsprechenden Nutzung 

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
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des Grundstücks führen, das vorhandene 
Betriebskonzept, inkl. geplanter baulicher 
Erweiterung der Firma Neumann wäre nicht 
umsetzbar. Der Versiegelungsgrad ist be-
reits heute dementsprechend hoch. 

Während im bebauten und anthropogen 
geprägten Betriebsbereich zwischen Pfühl-
straße und Hütschenhauser Straße weitere 
Hallen errichtet werden sollen, hat im Be-
reich zwischen Pfühlstraße und Solaranlage 
bisher keine Bebauung stattgefunden. 
Demnach entspricht eine Intensivierung der 
Bebauung des bereits intensiv genutzten 
Teilbereiches einem schonenden und spar-
samen Umgang mit Grund und Boden. 

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Arbeitsverhältnisse sind gewahrt. Die ge-
wählte Grundflächenzahl führt beispiels-
weise nicht zu einer Massierung von Nut-
zungen und baulichen Anlagen, die ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen bedingt.

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Gebiet in die Umgebung 
einfügt.

Die Überschreitung der GRZ auf 1,0 für Zu-
fahrten und Stellplätze, etc. im GE 1 und GE 
2 sowie die Überschreitung der GRZ auf  
0,9 für GE 3 ermöglicht die Nutzungsinten-
sivierung im Bestand, die auch mit zusätzli-
chen Stellplätzen und dem Erfordernis von 
Flächen für Nebenanlagen einhergeht und 
auch der bereits bestehnden Bebauung und 
Geschossflächenzahl entspricht. 

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollge-
schosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird analog zur Festsetzung einer 
maximal zulässigen Geschossflächenzahl 
das Ziel verfolgt, die Errichtung überdimen-
sionierter Baukörper im Vergleich zur Be-
standsbebauung zu unterbinden. Einer Be-
einträchtigung des Ortsbildes wird damit 
entgegengewirkt.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 50 
m eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität bei 
der Bemessung des Baukörpers und ermög-
licht eine zweckmäßige Nutzung des Bau-
gebietes. Das entspricht auch der im ge-
werblichen Bereich üblichen Hallenbauwei-
se.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf.

Die Baugrenzen wurden maximal dimensio-
niert, da im gewerblichen Bereich große zu-
sammenhängende Bauflächen benötigt 
werden. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücken oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen und Versor-
gungsflächen/-anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 12 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
und Nebenanlagen dient der Ordnung des 
ruhenden Verkehrs durch ein ausreichendes 
oberirdisches Stellplatzangebot innerhalb 
des Plangebietes. Zudem werden Beein-
trächtigungen der bereits bestehenden Be-
bauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes (Parksuchverkehr etc.) vermie-
den. Zur Gewährleistung eines reibungslo-
sen Betriebsablaufs ist eine entsprechend 

großes Stellplatzangebot für Mitarbeiter 
und den Lieferverkehr erforderlich.

Stellplätze und Nebenanlagen gem. § 14 
BauNVO sind demnach innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren Flächen zuläs-
sig, um den Gewerbebetrieb hohe Flexibili-
tät zu gewähren. 

Nebenanlagen, die der Versorgung des Ge-
bietes mit Elektrizität und/oder der E-Mobi-
lität dienen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. Dies dient 
der größtmöglichen Flexibilität bei der spä-
teren Ausgestaltung der Flächen. 

Von der Bebauung freizuhal-
tende bzw. nur eingeschränkt 
nutzbare Flächen; Schutzstrei-
fen Erdungsanlage, Bauverbots-
zone entland der L 356

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die deckungsgleich mit dem Schutzstreifen, 
2 m beidseits, entlang der Erdungsanlage 
liegende Flächen sind mit Leitungsrechten 
zugunsten der Creos Deutschland GmbH als 
Versorgungsträger zu belasten.

Es wurde eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit mit folgendem Inhalt einge-
tragen: 

„Dauernde Beschränkung dahin, dass die 
Creos Deutschland GmbH berechtigt ist, in 
einem Grundstücksstreifen von 2m Breite 
(Schutzstreifen) eine Erdungsanlage mit Ka-
beln und Zubehör (Anlagen) zu errichten, zu 
betreiben, zu unterhalten, instand zu setzen 
und dauerhaft zu belassen und das Grund-
stück zum Zwecke des Baues, des Betriebes, 
der Unterhaltung und Instandsetzung der 
Anlagen jederzeit zu benutzen. 

Auf dem Schutzstreifen des in Anspruch ge-
nommenen Grundstücks dürfen für die 
Dauer des Bestehens der Anlagen keine Ge-
bäude errichtet oder sonstige Einwirkungen 
vorgenommen der geduldet werden, die 
den Bestand, den Betrieb, die Unterhaltung 
und Instandsetzung der Anlagen beein-
trächtigen oder gefährden. Die 
Außengrenzen des Schutzstreifens werden 
bestimmt durch die Lage der Erdungsanla-
ge, deren Achse grundsätzlich unter der 
Mittellinie des Schutzstreifens liegt. 

Die Ausübung der Dienstbarkeit kann einem 
Dritten überlassen werden.“
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Nach Zustimmung des Leitungsbetreibers 
kann eine Bebauung des Schutzstreifens er-
folgen. Damit wird Vorsorge getroffen, für 
den Fall, dass der Schutzstreifen entfällt 
oder sich die Schutzvorkerhungen ändern. 

Die entsprechend gekennzeichnete Zone 
wird gem. § 22 LStrG nachrichtlich über-
nommen und als Fläche, die von der Bebau-
ung freizuhalten bzw. nur eingeschränkt 
bebaubar ist, festgesetzt. Zusätzlich ist ge-
regelt, was im Schutzstreifen zulässig ist.

Gem. § 22 LStrG dürfen außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten 
Hochbauten an Landesstraßen in einer Ent-
fernung bis 20 m, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errich-
tet werden.

Innerhalb der Bauverbotszone entlang der L 
356 dürfen Ver- und Entsorgungs- bzw. 
sonstige Leitungen nur mit der ausdrückli-
chen Zustimmung des LBM verlegt werden. 
Bepflanzungen innerhalb dieses Bereiches 
sind ebenfalls mit dem LBM abzustimmen.

Zur L 356 werden aus Verkehrssicherheits-
gründen keine weiteren direkten Zufahrten 
(außer der vorhandenen Zufahrt bei ca. Sta-
tion 0,500) zugelassen.

Die Verkehrssicherheit darf auch in sonsti-
ger Weise (z.B. Ablenkung oder Blendein-
wirkung durch Werbeanlagen oder Indust-
rie, Anlagen mit Rauch- oder Nebelbildung) 
nicht gefährdet werden. Das Errichten von 
Werbeanlagen bedarf innerhalb einer Ent-
fernung von 40 Metern zum befestigten 
Fahrbahnrand der L 356 (Baubeschrän-
kungszone) der Zustimmung der Straßen-
baubehörde. Dies gilt ebenfalls für die Er-
richtung, wesentlichen Änderung oder we-
sentlichen andersartigen Nutzung von bau-
lichen Anlagen (vgl. § 23 Abs. 1 LStrG).

Öffentliche Verkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Pfühlstraße wird entsprechend ihres 
heutigen Verlaufs als Verkehrsfläche über-
nommen und festgesetzt. Die Festsetzung 
gewährleistet die öffentliche Erschließung 
der Flächen innerhalb des Plangebietes.  

Flächen für Versorgungsanla-
gen, Zweckbestimmung Elekt-
rizität

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Die Trafostation „SP Miesau Pfühlstraße 
48“ wird gem. ihrer Lage in den Bebau-
ungsplan aufgenommen und festgesetzt. 

Unterirdische Versorgungslei-
tungen; Hier: Erdungsanlage

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Der Verlauf der Erdungsanlage der Creos 
Deutschland GmbH wird gem. ihrer Lage als 
unterirdische Leitung in den Bebauungs-
plan aufgenommen und festgesetzt. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen sofern dies mit den Betriebsak-
tivitäten vereinbar ist, zu reduzieren und 
den Naturhaushalt zu stärken. Wasser-
durchlässige Oberflächen dienen dem Ab-
flachen von Abwasserabflussspitzen bei 
Starkregenereignissen, der Entlastung der 
Abwasserinfrastruktur und dem Anstreben 
eines natürlichen Wasserhaushaltes. Die 
Speicherung der Sonneneinstrahlung durch 
großflächig versiegelte Flächen (z.B. soge-
nannte „Steingärten“) während heißer 
Sommermonate beeinträchtigt das Lokalkli-
ma und soll durch entsprechende Begrü-
nung vermieden werden. Begrünte 
Freiflächen wirken sich zudem positiv auf 
die Artenvielfalt und den Erhalt der natürli-
chen Bodenfunktionen aus. 

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten innerhalb des 
Plangebietes werden vorsorglich entspre-
chende artenschutzrechtlich begründete 
Maßnahmen festgesetzt.

Nutzung erneuerbarer Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB

Durch die Vorgabe der verbindlichen Reali-
sierung von Photovoltaikanlagen auf den 
Dachflächen neu errichteter Gebäude wird 
die Energiegewinnung aus solarer Strah-
lungsenergie zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung des Gebietes sichergestellt und 

dadurch zugleich ein Beitrag zum 
Klimaschutz gewährleistet.

Aufgrund der stetig gesunkenen Preise für 
PV-Technik, den geringen Wartungsaufwen-
dungen für PV-Anlagen und den gesetzli-
chen Rahmenbedingungen (z.B. EEG) ist 
nach ihrer Amortisation die Eigenversor-
gung mit Photovoltaik deutlich kostengüns-
tiger als Netzstrom vom Stromanbieter. Die 
verbindliche Festsetzung der Errichtung von 
Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen 
der neu zu errichtenden Gebäude innerhalb 
des Plangebietes ist somit wirtschaftlich zu-
mutbar. 

Durch die Installation und Nutzung von 
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung 
wird die langfristige Bezahlbarkeit der Ener-
gieversorgung in Gebäuden durch eine Sta-
bilität der Energiepreise gesichert. Die In-
vestitionskosten der Anlagen sind dabei 
kalkulierbar und solare Strahlungsenergie 
regeneriert sich im Gegensatz zu fossilen 
Brennstoffen 

Eine anteilige Eigenversorgung entlastet die 
Übertragungsnetze, reduziert Abhängigkei-
ten von fossilen Brennstoff-Lieferketten und 
leistet einen Beitrag zu den nationalen Kli-
maschutzziele gem. Klimaschutzgesetz.

Der Eingriff in die Baufreiheit und die Eigen-
tumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) ist daher 
zumutbar und trägt überdies zu einer so-
zialgerechten Bodennutzung (§ 1 Abs. 5 S. 1 
BauGB) bei.

Maßnahmen zum 
Schutz vor Schädlichen 
Umwelteinwirkungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Unter der Voraussetzung, dass die im Gut-
achten der TÜV Rheinland Energy GmbH zu-
grunde gelegten Geräuschvorgänge und 
definierten Gesamtgeräuschimmissionen 
Bestand haben, wird festgesetzt:

Bei der Errichtung von baulichen Anlagen 
(z.B. Lagerregal, Überdachung) an der west-
lichen Grenze in Richtung Wohngebäude 
sind die Rückwände geschlossen auszufüh-
ren. Die Höhe der Wände muss mindestens 
2.5 m und im Bereich von Überdachungen 
mindestens 3 m betragen. Die zu den 
Schallquellen gelegenen Innenwände sind 
absorbierend auszuführen.

Ergeben sich im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens in Abhängigkeit von der 
Lage und Stellung der Baukörper dem-
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gegenüber geringere oder andere Anforde-
rungen an den Schallschutz, sind Ausnah-
men von der Festsetzung möglich.

Die Übernahme der Vorgaben aus dem 
Lärmgutachten gewährleistet ein verträgli-
ches Nebeneinander. Im bisherigen Bebau-
ungsplan war hierfür am westlichen rand 
eine Grünfläche sowie reduzierte Schallpe-
gel vorgegeben. Dies kann somit entfallen.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest- 
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild erzielt.

Mit der Begrünung durch Bäume wird die 
Beschattung der versiegelten Flächen bei 
der Neuanlage von Stellplätzen verbessert, 
was sowohl die Aufenthaltsqualität in den 
Sommermonaten erhöht, als auch die Auf-
heizung der Fahrzeuge vermindert. Neben 
der gestalterischen Aufwertung des 
Ortsbildes kann durch diese Maßnahme zu-
sätzlich ein Beitrag zur Verringerung der 
Überhitzung des Ortsklimas in den Som-
mermonaten sowie durch die Filterung von 
Luftschadstoffen und groben Staubpartikeln 
aus der Luft zur Verbesserung der Luftquali-
tät geleistet werden.

Die getroffene grünordnerische Festsetzung 
dient insbesondere der Eingrünung der 
Stellplätze zur Vermeidung monotoner As- 
phaltflächen. 

Die Pflanzliste beschränkt sich auf weitge-
hend hitzeresistente Arten, deren Blühver-
halten für Allergiker geeignet ist und die 
einen ökologischen Mehrwert als Nah-
rungs- und Lebensraum für Insekten und 
Vögel bieten. Ungeeignete oder invasive Ar-
ten wurden nicht in die Liste aufgenommen. 
Streuobstbäume leisten einen erheblichen 
Beitrag zur Artenvielfalt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. §  9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und LWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m § 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebiets.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 88 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 4 der 
Rheinland-Pfälzischen Landesbauordnung 
(LBO) gestalterische Festsetzungen getrof-
fen werden.

Das Aufstellen und Anbringen von Werbe-
anlagen wird im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes beschränkt. Damit wird 
einer Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes begegnet. Dem Unter-
nehmen stehen ausreichend Werbemöglich-
keiten zur Verfügung. 

Mit den getroffenen Festsetzungen fügt sich 
das Vorhaben harmonisch in die Umgebung 
und angrenzende Bebauung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Baufläche hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 
der überbaubaren Grundstücksflächen in 
die Umgebung und direkte Nachbarschaft 
einfügt. Die Festsetzungen orientieren sich 
überwiegend an dem bestehenden rechts-
kräftigen Bebauungsplan und an der be-
stehenden Bebauung. Durch die Umsetzung 
von Lärmschutzmaßnahmen wird zudem  
Konfliktfreiheit gewährleistet. Das Lärmgut-
achten hat auch nachgewiesen, dass es 
durch die bestehenden Betriebsaktivitäten 
auch heute nicht zu einer Beeinträchtigung 
der bestehenden Wohnbebauung kommt. 
Damit schließen die im Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich oder im direkten Umfeld 
zu Störungen und damit zu Beeinträchti-
gungen führen können. 

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen wird eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung der einzelnen Grundstücke 
gewährleistet. 

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Dem wird durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Rechnung ge-
tragen.

Mit Realisierung der Planung wird die mit-
telständische Gewerbe- und Arbeitsplatz-
struktur in der Ortsgemeinde Bruchmühl-
bach-Miesau nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbilds

Die getroffenen Festsetzungen gewährleis-
ten hinsichtlich Art und Maß der baulichen 
Nutzung eine Eingliederung in die bauliche 
Umgebung. Das Maß der baulichen Nut-
zung, insbesondere die Höhe der baulichen 
Anlagen, ist an die Bestandssituation ange-
passt. Aufgrund der bereits bestehenden 
Bebauung ist primär von baulichen Ergän-
zungen auszugehen. Somit wird ein Einfü-
gen in den Bestand erreicht.

Aufgrund der Lage des Plangebietes mit der 
Eingrünung des Plangebietes kann eine vi-
suelle Beeinträchtigung der Landschaft 
gegenüber dem bestehenden Baurecht aus-
geschlossen werden. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Es handelt sich um die Änderung eines be-
reits rechtskräftigen Bebauungsplanes.

Der Geltungsbereich weist durch die be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (gewerbliche Nutzung) mit den 
entsprechenden Überbauungen und Versie-
gelungen, Bewegungsunruhen sowie Lärm-
emissionen und den daraus resultierenden 
Störungen bereits eine Vorbelastung auf.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt (u.a. Rodungsfrist).

Erheblich nachteilige Beeinträchtigungen 
von artenschutzrechtlichen Arten sind dem-
nach nicht zu erwarten.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te – insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung – betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht wesentlich nega-
tiv beeinträchtigt. 

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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An der Erschließungssituation werden keine 
Änderungen vorgenommen. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind bereits vorhan-
den. Unter Beachtung der Kapazitäten und 
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur als ordnungsge-
mäß sichergestellt zu erachten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen 
sowie des Gewässerschutzes

Im Bebauungsplan ist ein Hinweis enthal-
ten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einen kontrol-
lierten Abfluss haben müssen. 

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu neuen Versiegelun-
gen, was wenn überhaupt gegenüber dem 
bestehnden Bebauungsplan zu einer Verän-
derung des Mikroklimas führen wird. Es 
handelt sich jedoch nicht um ein dicht be-
siedeltes Gebiet, in dem sich derartige Ver-
änderungen in erheblicherem Ausmaß auf 
das lokale Klima auswirken könnten.

Aufgrund des bestehenden Planungsrechts 
und des überschaubaren Flächenumfangs 
der geplanten Versiegelungen können ne-
gative Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas insgesamt ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für den 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, werden die Nutzbarkeit und der 
Wert des Grundstücks, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die dem Einzelnen unzumut-
bar ist. Vielmehr wird Planungsrecht ange-
passt.  Es kommt auch weiterhin nicht zu 
Immissionsbelastungen.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Es wurden entsprechende Festset-
zungen getroffen, um das harmonische Ein-
fügen in den Bestand zu sichern.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur bedarfsgerechten 
Weiterentwicklung eines vorhandenen 
Gewerbebetriebes,

• Schaffung und Sicherung von Arbeits-
plätzen

• Stärkung der (mittelständischen) Wirt-
schaftsstruktur in der Ortsgemeinde 
Bruchmühlbach-Miesau

• Anpassung des Planungsrechtes im 
Hinblick auf veränderte betriebliche An-
forderungen

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
umweltschützenden Belange,

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes /
Starkregens 

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs; die Erschließung 
ist gesichert

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewägt. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Ortsgemeinde 
zu dem Ergebnis, dass der Umsetzung der 
Planung nichts entgegensteht.


